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1. AUSFERTIGUNG 

Satzung der Gemeinde St . Peter-<h:'ding über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

NT. 19 für das Gebiet Nordseite de~ •sadallee" einschließlich •Fasanenweg" und 

••oeichgrafenweg" 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vorn 08 .12 .1986 (BGBl . I 
S. 2253) und nach § 82 der Landesbauordnung in der Fassung vorn 24 . 02 .1983 
(GVOBl . S. 86) wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 
,;o,cc;_qc; und nach Durchführung d'es Anzeigeverfah~ens beim . Landrat des 
Kreises Nordfriesland folgende Satzung über die 1. Anderung des Bebauung,:;7 
planes Nr. 19 für das o. a. Gebiet, bestehend aus dem Text (Teil b), erlassen: 

Die Festsetzungen des Textes - Teil B - werden aufgehoben und wie folgt neu 
gefaßt: 

1. Dachform 

2. Dachneigung: 

3. Dacheindeckung: . 

4. Außenmauerwrk: 

5. Fi'rsthöhen: 

6. Traufhöhen: 

7. Garagen: 

Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmd~ch 

30° - 51°, 15 % der bestehendan Grundfläche 
jedoch "max. 20 m2 sind au::h in Flachdach 
zulässig. 
Garagen und Nebenanlasen ausgenommen. 

Dachpfannen, Scr.icfer oder asbestfreie 
Wellplatten (Berlinar Welle ) und asbestfreie 
Schieferplatten in schwarz„ anthrazit, braun 
oder rot. 
Es ist bei Einhaltung der Abstände gemäß § 
30 LBO auch Reeteindeckung zulässig. 

Vormauerziegel 

Max. 9, 0 m ab OK Rohfußboden EG; insofer;1 
wiLc die maximale Dachneigung eingeschränkt. 

Bei eingeschossiger Bebauung max. 2,80 m ab 
festgelegter Geländeoberfläche. Ausgenommen 
ist die Traufhöhe der Walmseite von Krüppel
walmdächern. 

a) Bei eingeschossiger Bebauung sind je 
Grundstück max. 2 Garageneinstellplätze 
zulässig. Davon darf nur ein Einstell
platz in Massivbauweise erstellt werden .· 
Ausgenommen hiervon sind in das Wohnhaus 
eingebaute Einstellplätze . Die Größe je 
Einzel-Einstellplatz, einschließlich 
evtl. angebauten Abstellraum, darf 23 m2 
nicht überschreiten. 



8. Wintergärten: 

9. Nebenanlagen: 

2 

b) Massivgaragen sind in oder an den 
Hauptgebäuden zu errichten. Es ist auch 
Riemchenverblendung zulässig. 

Das Außenmauerwerk ist in gleicher 
Farbe des Hauptgebäudes zu errichten. 

Dachneigung max. 30°. Bei ' Reetein
deckung wie Hauptgebäude. 

c) Offene Garagen (zweiseitig offen) sind 
auch in Holzbauweise zulässig. Die Höhe 
der Seitenwände (ausgenommen Abstell
rnum) darf 1, 80 m ab festgelegter 
Geländeoberfläche nicht überschreiten . 
Dachneigung max. 30° 

Die ·· bebaute Fläche darf max. 15 % der 
zulässigen Grundfläche des Hauptbaukör
pers, jedoch höchstens 22, 0 m2 betragen. 
Die Ansichtsbreite der Konstruktionsteile 
darf 0, 15 m nicht überschreiten. Oie 
Fassade und Dachflächen sind mit Klargl as 
auszufachen . Für die Dachflächen ist auch · 
milchglasf arbiges Kunststoffmaterial 
zulässig. Die Absätze 1 - 6 finden keine 
Anwendung. Wintergärten sind auch außer-
halb der Baugrenzen zulässig. · 

sind ausgeschlossen mit Ausnahme von: 

a) Mülltannenschränken 

b) Fahnenmasten und freistehenden Anten
nenmasten 

c) Teppichklopfstangen 

d) ein Garten- und Gerätehaus bis zu 
10,0 m3 umbauten · Raum. Sie sind in 
Holzbauweise mit Ziegel- oder Pappdach, 
einer max. Firsthöhe von 2,50 m und im 
hinteren Grundstücksteil zu errichten. 
Die Festsetzungen 1 - 6 finden keine 
Anwendung. 

e) Ein Gewächshaus bis zu 6,0 m2 in ' Holz
ader Metallkonstruktion mit Glasaus
fachung, sonst wie d). 

f) Abstellräume in Verbindung mit der 
Garage (siehe 7.) 



10. Grundstückseinfriedigung: -
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Als Einfriedigungen zu Straßenfronten sind 
zugelassen: 

· a) lebende Hecken 

b) Einfriedigungsmauem in Ziegelmauer
werk, Beton- oder Naturstein bis zu einer 
Höhe von 20 cm über OK Gehweg mit 
Pfeilern bis zu einer Gesamthöhe von 
90 cm. Zwischen den Pfeilern sind Gitter 
in Holz- oder Eisenkonstruktion anzu
ordnen. 

c) Zäune in Holzbauweise bis zu einer Höhe 
von 90 cm 

d) Friesenwall, max. h : 90 cm 

11 . Innerhalb der in der Planzeichnung unter „von der Bebauung freizuhaltende 
Grundstücksteile" festgesetzten Flächen (Sichtdreiecke) ist eine Bepflanzung 
und Einfriedigung von mehr als 70 cm .Höhe über Fahrbahnoberkante dauernd 
zu unterlassen. 

12. Im Plangebiet sind in Wohngebäuden maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 

13. Die in der Planzeichnung festgesetzte Geschoßflächenzahl wird gestrichen. 

14. Die gern. § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen kleinen Beherber
gungsbetriebe sowie die ausnahmsweise zulässigen Beherbergungsbetriebe 
gern. § 4 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO sind allgemein zulässig. 

15. Eine forstmäßige Bepflanzung der Flurstücke 106/25, 108/27, 108/9 sowie 
108/12 ist auf den Flächen zwischen Gebäude und Waldgrenze nicht zulässig. 



1 • Aufgeste 11 t aufgrund des Auf ste n ungsbesch 1 usses der Gemeindevertretung 
---- .Oie ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-

; s t du-re U5-h-ang-an eA-Be-k.almtinaGA..ing+t,a-f.e,,+a.~mi-----
durch Abdruck in der 

am erfolgt. _ 

St . Peter- Ording, den . .. .... . . . 

· C9 '"k"l St. Peter-Ording, den ... : .. ~ ': ::l 

3. Die von der Planung berührteB Träger 
Schreiben vom )-.-GJC/I zur Abgabe 
worden. 

St . Peter-Ording, den .O.~.Oi. · . " 

6. 

7. Die Gemeindevertretung 
sowie die Stellungnahmen der Träger 
geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteil t wqrßen. ca ''·r ·1 St, Peter-Ording, den .. .-.1.1:-·: .. ·. 0 

Bürgermeister 

ist am 



8. ntwurf der Bebauungsplanänderung ist nach der öffentlichen Auslegung 
(Ziff~ eändert haben der Entwurf der Bebauungsplanänderung, 
bestehend au eil ~) ijAG dem Text (Teil B), sowie die Be-
gründung in der Ze bis zum während folgender 
Zeiten erneut öffentlich ausgelegen. 

Dabei ist bestilTITlt worden, _ und Anregungen nur zu den geänderten 
und ergänzten Teilen vorgebracht werden n ten. Die öffentliche Auslegung 
ist mit dem Hinweis, daß Bedenken und Anregung ährend der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zu Protokoll geltend emacht werden können, 
am in in der Zei 
bis zum durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht war 
Daher wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 3 Abs. 3 Satz 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 BauGB durchgeführt. 

St . Peter-Ording,den .. . . .. .. . . 

Bürgermeister 

12. Die Durchführung des Anzeigeverfahrens zur Bebauungsplanänderung sowie die 
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann 
~ingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu er~alten ist, sind 
am 01 Al.S{ ~ ·,"' cl.i... ·9-:k-·~ t·iu,~"'""'<A /./i.i;f\l,•NM, ortsüblich 
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fäll ig~ 
und Erlöschen von Entschädigungsans~rüchen (§ 44 BauGB) hingewie ~Jf' ~ 1~ \. 
Die Satzung is~ mithin a.m. () '-(. A ~. ~J C:. in Kraft getJL. . ~f~~1 
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St. Pete:r- Ording, den 0.<C:· . -.~ l·,~~ \/«:J ~~ ~ 
1 ~J~ I U 

P anverfasser: B ür ger me is t er 

~~ ,~.--' Planungsabteilung ·<.;J.r1mn ~~\fr;..'· 
KrPi<::: Nnrrlfri~c::l.:inri '~._ irt" 


